
 

 
 
 

 
Hinweise zu Ihrer Sicherheit 
 
 
 Bitte melden Sie sich vor Betreten des Betriebsgeländes an 

der Pforte an. Ein Mitarbeiter nimmt Sie dort in Empfang und 
bringt Sie nach Ihrem Besuch auch wieder dorthin zurück. 

 
 Grundsätzlich gilt auf dem gesamten Gelände der GMVA 

die StVo. 
 
 Kraftfahrzeuge dürfen auf dem Betriebsgelände eine 

Geschwindigkeit von 10 km/h nicht überschreiten. 
 
 Bitte tragen Sie bei der Führung festes Schuhwerk (keine 

spitzen Absätze). 
 
 Da auf dem gesamten Gelände Helmpflicht besteht, 

bekommen Sie für die Dauer der Führung einen Helm sowie 
eine Sicherheitsweste gestellt. 

 
 Vor Beginn der Führung nehmen Sie an einer Unterweisung 

zu den allgemeinen Sicherheitshinweisen teil. 
 
 Das Rauchen im gesamten Bereich der Anlage ist 

strengstens untersagt. 
 
 Wir weisen darauf hin, dass auf dem GMVA Gelände die 

Existenz elektrischer und magnetischer Felder möglich ist. 
Eine Beeinflussung der Funktion von Herzschrittmachern 
kann nicht ausgeschlossen werden. Personen, die einen 
Herzschrittmacher tragen, betreten das GMVA Gelände auf 
eigenes Risiko. 

 
 Sollten Sie beabsichtigen, über diese Führung eine 

Pressemitteilung zu veröffentlichen, so ist dieser Artikel bitte 
vorher mit uns abzustimmen.  
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Wichtige Schilder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helm-, & Warnwestenpflicht 
Außerhalb der Verwaltung muss auf dem 

gesamten Gelände ein Helm und eine Warnweste 

getragen werden. Sie bekommen für die Dauer der 

Führung einen Helm und eine Weste gestellt. 

Beschilderter Fluchtweg! 
Im Gefahrfall ist der Richtung der Pfeile zu folgen; 

sie zeigen den sicheren Weg aus dem Gebäude. 

Sammelplatz! 
Treffpunkt bei Feueralarm. 

Rauchen verboten! 
Auf dem gesamten Gelände darf nicht 

geraucht werden. 


